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Sehr geehrter Herr Rühle, 

mit Threr o.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes 

(IFG) bitten Sie uin Übersendung folgender Information: 

,, Aktueller Lagebericht zu Agypten (Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage)" 

Mit Schreiben vom 15. Nove~ber 2022 hat das A_uswärtige Amt Ihnen mitgeteilt, dass Ihre An

frage nicht im Rahmen einer emfachen - und damit gebührenfreien Auskunft_ beantwortet wer-

den kann. Für d~erau~suchen unt tust~;ensrel!en de~ an?efragten Informationen sowie das 

Schwärzen von . o~atl10nenBzu~ hcdu zGo b~nhrt ic ahmer un privater Belange sei mit einer Ge-

bühr im unteren bis m1tt eren ere1c es e u enr ens von 15 00 bis 500 00 

Sie wurden daher um Mitteilung gebeten, ob Sie Ihren Antrag aufre~hterhalte ' .. € zu rechnen. 

Übernahme der Gebühr bereit seien. . n mochten und ZUr 

~ U-Sahn U2, Splttelmarld 
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1-Iierauf ergeht folgender 
1evante Lage in 

}liebungsre „bermittelt. 

Ihrem Antrag wird teilweise stattgegebeJl. . syl- und ab SC ~,.zter Fassung u 
die a • schW~ 

Al · ht über · teilge 

·· s Anlage wird Ihnen der aktuelle „Benc ber 2021) in 

Agypten" vom 16. Januar 2022 (Stand: Dezern 

o· .. 
ieser Bescheid ergeht gebührenpflichtig. 

Begründun,g:. ··b den Behörden 
- genu er 

b des Gesetzes ge . Tatbestandsvoraus-

Gem. § 1 Absatz I Satz 1 JFG hat jeder nach Maßga_ e n Sind jedoch die f Informationszu-

des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu Jnform;ti::rullt, ist der Antrag au 

Setzungen der Ausschlusstatbestände der§§ 3 - 6 1 

gang abzulehnen. 
1 

. l und abschiebungsre e-

. · ht ··ber die asy - h t 

Im Emzelnen beruhen die Schwärzungen für den Benc u Üb 1 gungen die in der nac s e-

vante Lage in Ägypten" vom 16. Januar 2022 auf folgenden er e ' 

henden Übersicht aufgelistet sind: 

Seite Begründung1 . 

4, 6, 7, 9, 10, 11 , § 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 a) IFG: 

14, 15, 16, 18, 20, Wertende Aussagen zu zentralem politischen Thema der Regierung 

22 
4,6, 7, 8, 9, 10, § 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 a) IFG: . 
11, 12, 13, 14, 15, Wertende Aussagen zu politischen Akteuren 

16, 17, 18, 19, 20, 

22 
4, 6, 7, 8, 9, 10, § 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 a) IFG: 

11, 12, 13, 14, 15, Wertende Aussagen zur Menschenrechtslage 

16, 17, 18, 19, 20, 

22 
4, 6, 10, 11, 12, § 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 a) IFG: 

13, 14, 15, 16, 17, Einschätzungen zur Funktionsfähigkeit d . 

18, 19, 23 Justiz un Le1stungsflihigk . e1t der 

- - -



4,678 
16 ' ' ' l4, 15 

,17,18,19,20 . keit des § 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 a) IFG: . tuflgsfählg W 1· "t und Lets . . ertende Aussagen zur Funktiona 1ta 
S Icherhei tssektors 

§ 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 a) IFG: 
4 Wertende Aussagen zu Drittstaaten ' 7, 8, 10 12 131~-:--:-----=:__ ___ ~---14, 18, 19: 20' 21 , § 3 Nr. 4 IFG und§ 3 Nr. 1 a) I.FG: .. keit 23 24 ' , w . F nktionsfä}llg ' ertende Aussagen zur behördlichen u 
4,6,7,8,9,lO 
11, 12, 13, 14, 15 
16, 17, 18, 19 20' 
21 ' ' 

18, 19, 22, 23 

4, 9, 10, 11, 14, 
15 

§ 3 Nr. 4 IFG und § 3 Nr. 1 a) IFG: 
Wertende Aussagen zu nichtstaatlichen Gruppen 

§ 3 Nr. 4 IFG und§ 3 Nr. 1 c) IFG: h d n . W n und Met o e Aussagen zu Rückführungen, Abschiebungen, ege 
irregulärer Migration 

§ 3 Nr. 4 IFG und§ 3 Nr. 1 c) IFG: 
Wertende Aussagen zu Rechtsnormen der Religion 

Nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen,§ 3 Nr. 1 a IFG 

§ 3 Nr. I a IFG sieht eine Ausnahme von der Regel vor, wenn das Bekanntwerden von Informationen nachteilige Auswirkungen auf internationale Beziehungen haben kann. 

Unter internationalen ~eziehu~gen versteht man di~. au~wärtigen Belange der Bundesrepublik Deutschland und das _d1hplom
0

atisc~e Vt· ertrauent svedrhalEtms z~_ausländischen Staaten sowie zu zwi-hen- und überstaathc en rgamsa 10nen, e wa er uropaischen Union oder d V . . sc ·1 29 Okt b . 20 en ere1nten Nationen (vgl. BVerwG, Urte1 yom . o er 09 - BVerwG 7 c 22/0& _ Juris-Rn . . Begründung des Gesetzentwurfs BTDrucks 15/4493 S. 9). • 14, die 

1. enden Fall geht es um die Beziehungen der Bundesrepublik D Im vor 1eg „ eutschland Ar sehen Republik Agypten. 
ZUr abi-

nsvolle Zusammenarbeit mit den staatlichen Institution . E. vertraue d . o· b . en in der Ar b" 1n~ . t Ziel der Bun esreg1erung. 1es etnfft Vorgänge 8 hl. a 1schen R Jik Agypten_is hen Bereich. Diese Zusammenarbeit ist für das wirkowo im Politischen al epub-iIIl konsul~~egen Deutschlands von erheblicher Bedeutung. ungsvoUe Eintreten fllr s a11ch Ziele und W rt . d. eses Ziels kann durch das Bekanntwerden der in R oas Erreichend 
1 

Die geschwärzten Passagen enthalten wertend ~de Stehend n fiihtdet wer enblik Ägypten (siehe Tabelle oben). e ·~~s.o.n ~, .. rr __ .._ ~isehen Repu 
l 
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Erreichen 
. auf das 

wirkutlgen 

bteihg wer-
Eine Bek . ann daher nac .. t ewäbt1 
der auß . ¾ntgabe dieser Informationen k_ rung babetl• . escbränk g 

enpolitischen Ziele der Bundesregie . ht unettlg 
D . JFGtllC 

er Info . § 3 Nr. 1 a 
den. nnationszugang .\(ann daher gern. 

c 1FG Bekanntwer-
Schut ·t § 3 Nr, 1 nn das . her-

~ der inneren und äußeren Sicberhe• ' g nicht, we „ußeren Sie 
N nfi rrnationszugan_nneren und a Nr 1 c !FG 
de:c~ § 3 Nr. 1 c IFG besteht der Anspru_ch aufl oufBelange_der lheit schützt§ 3 ·t d~s Bundes 
heit her Informationen nachteilige Aus~1rkungen ~ äußeren Sicher d die Sich~rh~l htungen, vor 
die fr ~be~ ~ann. Mit den Belangen der mneren unie den Bestand und seiner E1nr1c 

d eiheithch-demokratische Grundordnung sow . d s Staates un 

An
un der Länder, einschließlich der Funktionsfähigkeit_ e n privater. 

g ·f.t.". Aktione 1·· er n 1 en durch fremde Staaten oder gewaltsame und irregu ar 
Abschiebung~n ogen werden. 

Durch d. R .. kführuilgen, ~,(· rat10n gez h 
. ie Offenbarung von Erkenntnissen zu uc . ulärer 1v.i1g d dadurch nac -

~igration können Rückschlüsse auf.Wege und M~thode~ irr~gration fördern~ d s Sicherheits-
~n_e Veröffentlichung dieser Information könnte irregulare ublik haben als auc a 

t~1!1ge Auswirkungen auf die Rechtsordnung der Bundesrep 
nsiko für die Bundesrepublik Deutschland erhöhen. 

. ährt werden. 
D · ht vollständig gew 

er Informationszugang kann gern. § 3 Nr. 1 c IFG daher mc 

• · hl„ ig wäre. Es wird darauf hingewiesen, dass § 3 Nr. 2 IFG ebenfalls emsc ag 

Der Herausgabe steht insoweit § 3 Nr. 7 IFG entgegen. 

Schutz von Verschlusssachen, § 3 Nr. 4 IFG 

Der vollständigen Bekanntgabe des als „Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch'·' einge
stuften Berichts des Auswärtigen Amts steht§ 3 Nr. 4 IFG i: V. m. § 2 der Allgemeinen Verwal
tungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssachenanweisung - VSA) entgegen. 

Die Unterlagen unterfallen einer Geheimhaltungs- und Vertraulichkeitspflicht gemäß§ 2 Ab 
2 

Nr. 4 VSA. Gern. § 2 Abs. 2 Nr. 4 VSA werden Inhalte als „VS - Nur für den Di'e t b hs:, 
· d. K · ahm d h U b fu ns ge raue eingestuft, bei denen ie enntmsn e urc n e gte für die Interessen d B d . 

Deutschland oder eines ihrer Länder nachteilig sein kann. er un esrepubhk 

Der Bericht enthält Einschätzung_en_ und Wertungen, deren Herausgab . h . . • 

temationalen B~ziehungen und die mnere und _äußere Sicherheit aus~r~~c ~~chte1hg auf die in-
nachteilig für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland Wäre. n konnte, was folglich 

Der Bericht kann Ihnen daher_ nur in teilweise geschwärzter Fonn .. . 

Ihr m vollständigen Informationszugang steht § 3 Nr. 4 IFG e t zuganghch gemacht 
e n gegen. Werden. 



F'iir 
den Int K .d ~ 

b . ollnation ostenentscbe1 un~ 
Ie .l( szugan . h ben. biih-re 0

stene · g Wird eine Gebühr von 120,00 € er O „ber die Ge G n llnct l\u 1ntscheidu.n Verordnung u ellläß.. § s agen n g berUht auf§ 10 IFG . V § 1 Abs. 1 der h dem In IQ 1\ ach de . I. .m. bV).' . n nae foflnatio b~. 1 IFo w ni lnfo~~ti~nsfreiheitsgesetz (IFG_?e liehe Leis~nge . eh arn ent~ standene ts&e1heitsg erden für individuell zurechenbare offe~t ten orientiert si Jnformat1-onszugan n ~l"Waltu.ng:::~ Geb~en erhoben. Die Höhe dieser bo~essen, dass der eh allge-lllein g Wirksam · A and; die Gebühren sind zudem s~ zu e„hr darf zudem na en Gebühren in nspruch genommen werden kann. Die Gebu . grundsätz · . D • en nicht unangemessen sem. ie Gebühre 
. m Teil A, Nr 2 2 n Und Ausl · Ab 1 IFG 1.V. . b„hren-. · der An1 agen richten sich im Einzelnen nach § 10 s. hr. ften ei-n Ge u rahm age ZUr IFGG bV b n Absc t en Von 30 00 b. e . Danach ist für die Herausga e vo ' is SO0,0O € vorgesehen. 

Die Bearbeitun Ihr . . beiter/-innen des hö-heren Dienst g d es ~trags hat ein~n Aufwand von 90 Minuten für ~itar für die Sichtung und Prüfun ~:~ 4? Minuten für Mitarbeiter/-innen des gehobenen Di~nst~s Zusammenstellung und S;hw„ geWünschten Informationen auf Grundlage des IFG sowie die halierten Stun-densät arz~g der Unterlagen verursacht. Bei Zugrundelegung von pause 00 € für Mit-. ze~ pro Arbeitsstunde von 60,00 € für Mitarbeiter-linnen des höheren und 45 , arbeiter/-mnen des gehobenen Dienstes sind daher Gebühren in Höhe von 120,00 € angefallen. 

Die Gebühr soll keine abschreckende Wirkung entfalten und in einem angemessenen Verhält~s ZU der gewährten Auskunft stehen. Anhaltspunkte dafür, dass der Informationszugang durch die Gebührenhöhe nicht wirksam in Anspruch genommen werden kann, sind nicht ersichtlich. 

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag i. H. v. EUR 120,00 € innerhalb von 4 Wochen auf das Konto der Bundeskasse: 

Name der Bank: 
Kontoinhaber: 
IBAN: 
BIC: 

Deutsche Bundesbank, Filiale Leipzig 
Bundeskasse Halle 
DE38 8600 0000 0086 0010 40 
MARKDEF1860 

Unter Verwendungszweck geben Sie bitte an: 880801018202, SOS-IFG-40B-l0.2
2 
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~t freundlichen Grüßen ni Auftrag 

,,iJ,~ 
Winfried Vöikering 

Ihre Rechte Rechtsbehe!fsbele un . Monats nac 
G 

. . halb emes 
egen diesen Bescheid kann mner b werden. Wärtigen Amt in Berlin oder Bonn erho en 

h Bekanntgabe 
·rn Auseh bei Widerspru 




